
Auszüge aus der Empfehlung des Spitzenverbandes 
der Krankenkassen zur  Hilfsmittelversorgung  
Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV2 gültig bis 31.05.2020 

 
 
Die Empfehlungen gelten für Hilfsmittel und zusätzliche Leistungen wie 
Reparaturen.  
 
Angesichts der erforderlichen Kontaktreduzierung sollen persönliche 
Kontakte zwischen Versicherten und Leistungserbringern 
vermieden werden.  
 
Hilfsmittel können daher vorrangig per Versand an die Versicherten 
abgegeben werden, sofern ein persönlicher Kontakt zum Beispiel zur 
Anpassung des Hilfsmittels nicht zwingend erforderlich ist. 
 
Beratungen oder Hinweise zur Einweisung in den Gebrauch der 
Hilfsmittel sollen telefonisch, per E-Mail, per Verweis auf 
Videoeinweisungen oder durch digitale Medien erfolgen, soweit dies auf-
grund der Art des Hilfsmittels vertretbar ist. 
 
Ärztliche Verordnung  
 
Nicht aufschiebbare (Erst-)Versorgungen können im Ermessen des 

Leistungserbringers auch ohne Vorliegen einer vertragsärztlichen 

Verordnung begonnen werden. Für die Abrechnung bleibt die Vorlage 

der Verordnung unverzichtbar. Bei der Abrechnung wird nicht geprüft, ob 

die Verordnung erst nach dem Lieferdatum ausgestellt wurde. Dies gilt 

auch, wenn Genehmigungsfreiheit vertraglich vereinbart wurde; diese 

bleibt bestehen. Verordnungen, die per Fax übermittelt werden, sind im 

Abrechnungsprozess als Original anzuerkennen. 

Sofern eine Verordnung im Krankenhaus ausgestellt wurde, wird für die 

Weiterversorgung nach der Entlassung keine ärztliche Verordnung eines 

niedergelassenen Vertragsarztes von der Krankenkasse für die Dauer 

der Versorgung verlangt. Die Krankenhausverordnung hat den 

Stellenwert einer vertragsärztlichen Verordnung. 


